
Aus d,er Zeit vor dem \Veltkrieg  stammen
welcbe man bisher für den :Entwurf und die
.ahleiteranlagell al1zu\venden pflegte. Inzwischen diese
.Anlagen der Vorkriegszeit zum größten Teil ausgebaut
jhrer wertvollsten MetaUteile (Daeh-, Ableitungen usw.) beraubt
worden, ohne daß man in absehbarer Zeit etwa daran denken
könnte, die bisher bevorzugten hochwerti?:cn MetalJe, wie ;-...s
.meist verwendete Kupfer, für die Wiederherstellung zu verwell
.den. Damit ist der Anstoß zu einer entscheidenden Stellungnahme
gegcniiber. den früher für BHtzableiter allgemein geltenden Grund
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o Entwurf zu einem Brückenhäuschen.

denBlitz" mit den dazu
gen und AusfiIhrungsvorschlägen" als
Bestimmungen anzuerkenncn, was bishcr nur
fange geschehen ist. Eine weitere Forderung des
banes_ darf durch die Tatigkeit des "Ausschusses für Blitzablciter
bau'';.der ebenfalls auf Anregung des Verba des deutscher Elektro
techniker ins Leben getreten ist. mit Recht erhofft werden, umso
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sätzen ohne weiteres gegeben. .F.s genügt jedoch keineSwegs.
etwa lediglich den Ersatz der hochwertigen Metallcitungen aus
Kupfer durc11 solche aus Eisen für neue Anlagen jm Sinne einer
Vereinfachung und VcrbilJigung ill'S Auge zn fassen, vielmehr
drängt die Not der Verhältl1isse dazu, ganze Arbeit. zu machen und
dem bisher stiefmütterlich behandelten Gebiet der Blitzableiter
zum Nutzen der Allgemeinheit gebührende Aufmerksamkeit zuzuwenden. "'

Da die bisherigen Anlagen, wie einQ,angs angedeutet, viel zu
teuer waren, und die dafÜr angewendeten Grundsätze gegenwärtig
der dringend notwendigen Ausbreitung von BlitzsdLUtzanlagen
hindernd in den Weg tretcn, muß eine wesentliche Verbi!ligUDg
Hand in Iiand mit einer Vereinfachung der Blitzableiter angestrebt
werden. Einer solchen Vereinfachung wird aber nach jeder R:ich

mehr, wenn es diesem Ausschuß gelingt, die von ihm angestrebte
.MitarbeIt der Baukfinstler sich zu sichern.

Zur Wfirdigl1ng der erwähnten Leitsatze und zum Verständ
nis der daraus sich ergebenden gebrauchswertigen folgerungen ist
es unerläßlich. die bisherigen :Erfahrungen an Iiand stattgehabter

. Blitzschläge sich zunutze zu machen und daraus die den be
stehenden Anlagen etwa anhaftcnqen rehler zu erkennen.

An einer Reihe von ihrer Art nach besonders kennzeichnenden
BHtzschlägeu HeB sich ein klares Bild VOll der Natur qe.s Blitzes
und den bevorzugten Blitzwegen grwinnen, das sich zudem 
was besonders wIchtig erscheint   ledigHch auf Beobacl1tungrm
an Gebäuden 0 h n e Blitzableiter stützt.'" Alle Beispiele zeigen

, Zu vcrgL fil1d fseu uR.:;.ts hläge über Blitz chull. deI Gebäude", Verbg VOll
]u!ius Springer, Berlin.



daß M'etallteile mit großer Oheff1äch  hevor
o"rerden. erklärt sich auch, daß die nach den bis

heriRen Grundsätzen ausgeführten Blitzableiter -mit hohell Allffang
stangen, Spitzen aus Edelmetall usw. vielf<j,ch ganz versagten, tla
sie der Natur des Blitzes in keiner Hinsicht genÜgend Rechnung
trugen. Insbesondere konnte wiederholt festgcstel1t werden, daß
der Blitz an Gebäuden mit Blitzableitern auf benachbarte Metall
teile, wie Gas-, WasserleitunJ2:, Dachrinnen, Abfallrohren, BIech
abdeckungell usw. iibersprang, da die  rwähnten größeren MeJall
flächen ehcn zur Ableitung geeigneter waren als die eigentliche
BlftzableituB9,'.

Die tr\väImten BeobadJtungcn lassen ausnahmslos den Schluß
zu, daß besonders hervorra ellde Punkte und GebäudeteiJe, wie
Giebel- und Turmsprtzen, St.:hornsteinköpfe usw. in erster Linie ge
fährdet sind, Andererseits zeigt sich die schoß erwähnte Neigung
des Blitze , größere MetaJlfläcl;ell als Weg zu benutzen darin, daß
in allen Yäl1cn Yirstabdeckungen, GiebelverwahrungeIl, Dachrinnen
und Abfallrohre aus MetaIl, ferner eiserne Öfen sowie die '\Nasser
leitung zur Ableitung dienten und daß dabei selbst Metallteile nicht
hinderUch waren, die keine mctallische Verbindung (LötJ1ng)
hatten. In zwei der in Betracht gezogenen Fällep wurde eine
nasse FaclJwand bzw. eine nasse Dachfläche als RJHzwe  benutzt.

Aus den erwähnten, besonders bemerkenswerten Blitzsehlägell
lassen sich unsdm'er die Regeln abJeiten, die anzuwenden sind,
tim einwandfreie und wohlfeile Blitzableiter herzustellen. In der
Hauptsache kommt es nur darauf an, die für Aufbau und Ausbau
eines Bauwerks vt:nvendeten Metallteile als Blitzableiter nutzbar
zu machcn. Dabei ist es jedoch nicht unwichtiR, bereits beim
Planen des Bauwerks auf den Blitzableiter RÜcksicht zu nehmen,
und hiernach die Verteilung bzw. Zusammenfassung der Metall
teile zu bewirkel1.

Nach den vorher?:e}1;anKenen Erörterungen steht L11Izweifelhaft
fest, daß der Blitzschutz eines Gebäudes umso vollkommener ist,
je voiIkommener die Verbindung aller ibrer Natur nach in Be
tracht kommenden MetallteHe eines Bauwerks sein und je größer
die Zahl der Ableitungen gewählt wird. Dabei darf jedoch nicht
unterschiedslos vor.Q;egangen werden, vielmehr ist die Anlage mit
der jeweiligen Bedeutung des zu schützenden BaU\verks in Ein
klang zu bringen, dergestalt, daß für einfache Bauten entsprechend
ejnf che Anlagen zur Ausführun  gelangen, die nach den VOf
Hegenden Erfahrungen, wie oben angedeutet, selbst in verhältnis
mäßig unvoJlkommener Ausführung noch ausreic1Jcnden Schutz ge
wäJlrcn.

Die wiederholt erwähnten Leitsätze unterscheiden bei einem
BtitzabIeiter zwischen:

a) AuifaIHNorrichtungen.
b) Gebäudeleitungen,
c) ErdJeitungen.

Das Wesen und die Bedeutung der All f fan g vor r ich
tun gen werden nach den Leitsatzen fogendermaßen beschrieben:
,,Die Auffangvorrichtungen sind emporragende MetalJkörperfH.!chen
oder Leihmgen. Die erfahrungsgemäßen EinschlagsteIlen (Turm
oder Giebelspitzen, Firstkanten des Daches, hochgelegene Schorn
steinköPle und andere besonders emporragende Gebaudeteile)
werden am besten selbst als Auffangvorrichtungen ausgebiJdet
oder mit soJchen versehen."

Hieraus ergibt sich dfe Ausbidun.l1; der Auffangvorrichtungen
von selbst, wie denn andererseits daraus hervorgeht, daß man
die früher allgemein anerkannte Lehre vom Schutzkreis im Zu
sammenhang mit der Anordnung einer beschränkten Anzahl holter
Auffangstangen endgültig verlassen hat aus dem einfachen
Grunde, w.cil nach den vorIiegenden Erfahrungen ihre Unha1tbai
kelt erwiesen ist.

Es kommt demnach bei jedem Blitzableiter darauf an die be
sonders gefährdeten PU1Jkte (zu vergi. oben), die hinglän lich be
kannt sind, durch emporragende MetalIkÖrperflächen oder Leitun
gen dcn Leitsätzen entsprechend zu schützen. Die Ausbildung
dieser Auffangvorrichtungen im einzelnen hat sich naturgemäß
nach der Form und Anordnung des zu schützenden Bauteiles zu
richten, so zwar, daß der Zweck mit möglichst einfachen Mitteln
erreicht wird. Wo an hervorragenden Bauteilen, wie Turm- und
Giebelspitzen, AnfalJspunkteu VOll Walmaächern oder Schornstciil
köpfen, metalienen Endigtillgen (Zierknäufe, Turmkreuze, Wetter
fahnen, Fahnenstangen, Abdeckungen) vorhanden sind, werden

(jj'es  alsA.t.iffangv()rrichtungen
iin 'Ge-gel1.S t  zu den frÜner
meisten befriedigt. ln allen anderen Päl1en
bäudeleitung selbst als Auffan vorrichtungdadurch
daß man sie an den gefährdeten Stellen etwa 15 cm
streckt, sofern nicht in Einzelfällen aus bestimmten die
Anbringtwg von besonderen AuffangvorrichtungeIl - zweckmäßiger
erscheint. AUe als rangleitungen wichtigen MetallteiJe, wie längere
Firstleitungen, firstabdeckungen aus Metall, Blechverkleidungen
USW., die als EinschlagsteIlen von Bedeutung sind, werden am ein
fachsten mit Auffangyorrichtul1gc11 durch Ilervorstreck n der Lei
tung sc:lbsl, wie oben beschrieben, versehen und im einzelnen
durch hakenförmiges Umbiegen der hervorgestreckten Endigung
zu einer hinreichend kräfti en Auffangvorrichtung aus ebildet. Als.
Werkstoff kommt lediglich Eisen fiir die AuffangVorrichtungen in
Betracht. selbstverständlich unter Ausschluß von hohen Auffang
"Stangen, die nach den obigen Ausfilhrllngen in Wirklichkeit keineBerechtigung haben. (Schluß falzt.)
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Mißstände im Verdingungswesen.
Das Städtische Hochbauamt in t'rankfurt a. M. übersendet uns.

fOlgende Ausführungen:
Ein Aufsatz "Mißstlinde im Verdingungswesen" in Nr. 2 dieser

Fachzeitschrift. der sich mit dem Verdingungswesen der städti
schen Verwaltung, insbesondere des fiochbauamtes, befaHt, gibt uns
Veraniassuug, iiber das heutige Verfahren bei der Vergebung von
Handwerkerarbeiten folgendes mitzuteilen.

Die Prüful1K der bej einer Submission oder bei freihändig ein
gezogenen An eboten abgegebenen Prcise hinsichtlich ihrer An
gemessenheit war von je und ist noch heute eine für die Verwaltung
scnwierige ur;d verantwortungsvolle Aufgabe. Die VOn den oberen
städtischen Behörden hieriibcr erlassenen Vorschriften. bestimmen
folgendes:

"Die niedri.Q:ste GeJdforderung als solche ISt bei der Zu
schlagserteilung keineswegs unbedingt Zl! berücksichtigen. Ins
besondere kann sie dann ul1berucksichtiKt bleiben, wenn die End
summe des Angebots einen unverhältnismäßig- großen Abstand
von den Endsummen der übrigen Angebote zeigt."

Hiermit ist im alJgemeinen das Ziel gekennzeichnet; über das
bei der PnHung einzuschlagende Verfahren im einzelnen enthaJten
die Bestimmungen nichts. Dieses war der Praxis der technischen
Ämter Überlassen. Bekanntlich haben die Handwerker-Verb:inde
seit Jahren versucht, an die Stelle qes freien Ermessens der Ämter
ein zwangsläufiges schematisches Verfahren zu setzen, wie z. B.
das MitteJpreisverfahren und anderc. AUe diese Versuche haben
sich nIcht bewährt; sie führten zu viel gröberen "Ungerechtig
keiteu" a!s sie bei dem freien, auf Objektivität und Erfahrung der
Amter gegriindeten Verfahren je vorgekommen waren.

Es stellte sich immer mehr heraus, daß den Forderungen des
Handwerks, die hauptsächlich auf Ausmerzung von Schleuderange
boten durch Feststellung des "angemessenen Prejses" und auf tun
lichst "gerechte" Verteilung der Aufträge unter den H.andwerkern
der Stadt hinausliefen, nur' durch sachverständige Prüfung der An
!;cbote im einzelnen unter Vermeidung jeglicher schematischer Vor
chrHten, entsprochen w,erdell konnte. Die ZuziehuIlj{ von Sach
verständigen aus den Gewerben seibst bei der Prüfung der Ange
bote erschien für diesen ZwecK anR"ebracht, ob\vohI das Bedenken
nicht VOn der Hand J{ewiesen werden konn e, daß dadurch das
Interesse des Iiandwerks gegeniiber den Interessen der Stadt, d. i.
der Gesamtheit der Steuerzahler, gelegentHch zu stark in del1l
Vordergrund gesteHt wird.

Die städtischen Behörden  Iaubten einen richtigen Weg ein
zusch1agen durch die Errichtung der Verdingungsstelle und eines
Preispriifungs-Ausschusses (in Zukunft "V erdingnngs-Ausschuß")
beim Hochbauamt. Dieser Ausschuß besteht allS drei Mitgliedern
des Iioehbauamtes, von denen mindestens eins Mitglied des Ma
gistrats sein muß, und dem Leiter der VcrdingungssteUe.

Zu den Beratungen werden jeweils ein :Arbeitgeber LInd. ein
Arbeitnehmer des betreffenden Gewerbes als Sachverständige hin
zUgezogen. Die Arbeitgeber werden vom Handwerksamt, die
Arbeiter vom Arbeitsamt benannt.

Die VoraussetzlIngfür eine gerechte Behandlung der Angebote
erscheint bei dieser Zusammensetzung durchaus gegeben. über die



mitsind, mag der
zrrrzeit außer dem leitenden BaumeIster eli Beamte dauernd

beschäftigt sind, und es darr g-csaKt- werden, daß diesc Arheit in
allererster Linie im Jnteresse des Handwerks geleistet wIrd Wenn
früher die Handwerker selbst mit Recht darüber Klage .fuhrten,
daß nur wenige der ihrf,Q,cn zu kalkulieren verständen  dd daß
gerade .durch die reIn nach "Gefühl" abgegebenen Preise die MIß
stande im Submissionswesen entstanden seien. so kann behauptet
werden, .daß der Verdingungs-Ausschuß allmählich eine Kalh"l.r
lationsschule jÜr viele Handwerker geworden ist lind daß gauz un
vernÜlJfti\ e Kalkulationen heute ka11ln noch vorkommen.

Aber selhstverständlich kann auch ein soicher Verdinguugs
aussctml{, besonders so lange er noch In der Ent\vicklung hegriffen
ist, es nidJt jedem recht machen, Auf einen Zuiriedenen - näm
lich den, dcr den Auftrag bekommt - kommen bei jeder Verdin
gung mehr oder \1,Teniger viele Unzufriedene. die den Auftrag nicht
erhalten haben. Aber. hiervon ahgesehen, ist auch dieser Aus
schuß, wie jede amtliche Stelle, vor Angriffen des St. Bürokratius
nicht gefeit. Ihm kan'] a11l besten entR:egellgetreten werden, wenn
die Sachverständigcn alrS dem Iiandwerk regelmäßig an den
SitzUlJgen teilnehmen, \vas leider nicht VOll allen behauptet 'Werden
kann. Durchaus unrichtig ist die Behauptung des oben erwähnten
Aufsatzes. daß die Arheitgeberve-rtreter -. anscheinend soU hier
eine unterschiedliche Behandlung der Vertreter dcr Arbeitgeber und
der Arbeitnehmer angedcutet sein, eine UnteLstellung, gegen die
sich das Amt nachdrÜcklich verwahren muß _ zu den Sitzungen
nicht immer zug-ezo!'.en wÜrden und daß sie- für diese ehrenamtliche
Tätigkeit kein Entgelt bekiimen. Sie erhalten, wie die V nreter
der Arbeitnehmer, fÜr die Teilnal,me an eil1er Sitzung einseJ!!. Zu
und Abgang bis zur Dauer von zwei Stunden 10 Mark, bis zur
Dauer von vier Stunden 20 Mark,

Falsch ist die Behauptung, daß mit den Kalkulationen einc3
Verbandes Mißbrauch getrieben \\'orden sei Hnd daß das Amt hicr
iiber eine gerichtJiche KlarstelhllJg nicht beantragt habe. U. E.
ist es Sache des nach seiner MeiiJung Benachteiligten, Klage zu
erheben. Das Hochbauarnt und der Ve-rdiugungs.....Ausschuß haben
den dringe1:den Wunsch. daß derartige Verdächtigt!11gen aufgeklärt
werdeu und daß das Amt bei solchcn ErnHttlungen von seiten der
Gewerbetreibenden durch Mitteilung tatsITchHcher fälle unterstützt
\vird. Eine diesbeziij{Jichc Auiforderung- ist in dem in Frage
stehenden Pal! an den zllstäI1digen Verbaud ergangclI. Die Be
a,ntwortllllg hat aber keine tfandhabe }.!;ebotcn. den Fan aufzt.
klären.

Der Verfasser des genannten Aufsatzes klaRt nUIr ierncr auch
iibcr eine Vcrscb1epput:!; der Feststellung der Sätze für Spesen
und Verdienst bei Tagelohnarbeiten. Richtig ist. daß diese Fest
setzung Jeider sehr Jange Zeit erfordert hat; aber aus welchem
Grunde? Weil die Ii nd\verkerve-rbändc die erforderlichen Unter
lagen fhr die Berechnungen nicht lieferten und zum Teil heute noch
nicht geliefert haben. Es ist richtt,g-. daß das Hochballamt, um
dieses Unterlagcn Zt! erhalten, lind um selbst klar zu sehen, inS8
fern zu einer Zwangsmaßregel ge-griffcn hat. als es vor ehvJ.
Jahresfrist bestimmte, da.ß die prozcntnalen Zuschläge auf dje
Arbeitnehmerlöhne (Unkosten und Verdienst) mit den damals
sprunghaft steigenden Löhnen nicht deichcn Schritt halten durnen,
da es HlJwahrseheiuHch erschien, daß der Prozentsatz der Un
kosten gleichmäßig mit den Löhnen stei eu würde. Es wurde be
stilllmt, daß die ZlIschlä e ohne R.Ücksicht auf die Steigerung der
Löhile in ihrer damalÜ;en Höhe bestehen bleiben sollten, bis di.a
einzelnen Ha,ndwerkerverbiinde Nachweise ilbcr fhre Behauptung
--< eincr gleichzeitigen Mitsteigerung - erbracht hätten und eine
entsprechende PrÜfung durdl den PriiflmgSausschuß vorgenommen
sei. Durch diese Maßnahme- ist es erreicht \vorden. daß einige
liandwerkerverbäIlde sich endlich mit dem Verdingungsausschuß
über die Höhe dieser Zuschläge einigen konnten. Die daramlIin
festgestellten Süt-i'e sind nach Ansicht des Amtes immer noch hoch
genug, um neben den niclit- ganz unberechtigten Interessen des Bau
herrn auch die Interessen des tJandwel ks voll und ga.nz zu wahren.
Es werden heute an den Arbeitgeber Oiandwerksmeistcr) folgende
Aufschlii5!:e (Unkosten und Verdienst) atd die Stundenlohnsätze des
Arbeitnehmers gezahJt:

iin Glasergewerbe . . .
Die' Behauptung des Verfassers, daß die Stadt Doch nur

5 v. H. der Löhne - fÜr- soziale Lasteu _ während der Ausführung
yertraglicher Arbeiten hei eintretenden Lohnsteizernngen ver
giitet, ist eine offenbare Unwahrheit, denn Mitte Oktober wurde_ die
angeführte Verständigur.g mit 50 v. Ii. des geforderten" Unkosten
und Verdienstsatzes mit ruckwirkender Krait, soweit sie rechtHch
bestchen, herbcigeiiihrt. Verhandlungen von seiten der Verbände
waren nicht nutzbringend, da die BeweisfÜhrung vöHig versag,te.
Die Materie ist zu schwierig, um in kurzen Zeitungsberichten
Iörder,nd zu wirken.

Wenn der Verfasser des Aufsatzes am Schluß sagt, daß die
geschiJderten Verhältnisse nicht nur hefm StädUscl1ett Iiochbau
amte so "ungiinstig" liegen, sondern hei allen Ührigen. Be
hörden ohne A11snanme, so ist dies insoiern richtig, als eine
Reihe VOn st.ntJicheil und städtischen Behörden sich dem Preis
prüJul1?:s-Aussclmß des städtischen Hochbauamtes angegliedert
haben. weil sie erkannt haben, daß der grüßen SolidJ.rität des.
liandwerks gegenilber dfe Interessen der ölfentHchen Verwaltungen
-- in diesem Falle der Konsumenten - auch nur durch einen Zu
sammenschluß wirksam gewahrt werden können. Ob aber dies
einen "ungÜnstigen" Zustand bedeutet. überlasscn wir gern der
Beurteilung der Gesamtheit der Steuerzahler, insbesondere der
jenigen Bauherren, die lI!1ter den derzeitigen Verhältnissen die Lnst
am Bauen noch nicht gmJZ verloren haben, denn es darf nicht über
sehen \,'erden, daß die Preisfestsetzllltgen des Verdingungs-Aus
schusses auch für die Preise bei Privatbauten maßgebend g-c:\VQrden sind. d.

o ====== iJ

Verschiedenes.
Zur Preisverdoppelung der VersicllenUlgsmarken. Das

Reichsversicherungsamt hat auf telcgraplIi"c1te Eingabe der Bau
hütte in Castrop am 6. Jannar 1921 JI, 52, wie foigt geantwortet:

Die Verdoppelung des Preises der Beitra smarke l beruht
auf ;inem Gesctz vom 26. Dezember 1920. das inzwischen in der
letzten Nummer des Reichs-GesetzblaItes für 1920 veröffentlicht
worden bit. Danach sollen die Beitragsmarken zur ,Beschaffung
von Mitteln fÜr Beihilfen an Invaliden- und Iiinterhliebenen
Rentenempfänger vom 20. Dezember 1920 an zum doppelten \Vert
berechnet werden. Das Reichsversicherungsamt kann rrur anheim
geben, daß sich Arbeitgeber. die noch Marken fur frühere Zeiten
zu verwenden haben, an die Landesversicherungsanstalt mit dem
Ersllchen wenden. ihnen diese Marken zum einfachen Nenmvert
zu liefern und daß sie, falls die Landesversicherunx:sansraIt e<; ah
1ehd, den We  des S 1459 der Reichsversicherungsordnung zu beschreiten. ae.

Bedingte Befreiung an der Wohnungsbeschlagnahme. Der
Architekt B.D.A. Krager hatte in der Sitzung des Siedlungs- und
\V olmun sausschusses des Reichswirtschaftsrats foigeudcn An
tra?; zur Verhandlung gestellt:

,.Die Beschlagnahme von Räumen kann ein WOhnllngsinhaber
abwälzen, wenn er- a) entweder fiir jeden Raum einen örtltch zu
bestimmenden Betrag   5-10000 Mark - einer gemeinnÜtzigen
Baugenossenschait. die Kleinwohnungen errichtet, stiftct; b) oder
wenn er in einem geeigneten Bause auf sejne Kosten eine ent
entsprechende kleine \Vohmmg eitlwandfrei ef ballen laßt, derer!
Mietee-rtrag dann dem betrcffcnden Hausbesitzer zufließt, wobei
atJcr die Mietshöhe. der Genehmigung unterliegt." - Er begriindete
seinen Antrag damit, daß mit diesem Verfahren an manchen Orten
die BereitsteHang von i\-litteln Will Wohnungsbau ohne In
anspruchnahme des Staates oder der Gemeinden erreicht worden
sei. Hierzu erkJärte der Vertreter des Reichsarbeitsministers, daß
er den leitenden Gedanken des Antrages in einem Ruudsch,efben
an die Länder aufnelnnell werden. ferner wurde der folgende
Antrag des Architekten B.D.A. Kröger angenommen: "Die freien
Architekten sind sowohl im Interesse der Kunst .als auch der
WirtschaftlichkeIt iu hervorragendem Milße beruflich zu der.
staatlichen Bauten heranzuziehi.':JI. Damit wird zugleich der Not
lage unter den freien Architekten gesteuer1." deo
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98 Seiten mit 217 und 310 Abbildungen.
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Das vorJicgeude, neu herausgegebene Buch bietet eIne ge.
drängte ZusammenfaSSlfUgc.,der wichtig.stc!! Grundsätze des Eisen
Q_ ues nebst den gebräuchlichsten Anordnungen für die oft in Frage
k0-mtp.endeJ! Einzelheiten, unter Allsschhlß aBer theoretischen Be
trachtungen nnd im allgcmcinen auch von statischen Berechnungen,
\'(e.1dl ::-mit Recht den Lehrbüchern über Statik und Festigkeitsw
teijt > Überlassen sind. Besondere Beachtung wird auch den ein
scl1lä 'ig,S_  :Q.. u.cren amtlichen Vorschriftcn zugewiesen. - Inhalt:
> Teil: AUfem jpes, die EisenverbindungeIl, die einfachen eisernen
Träger, Oeck:I;:_1J mi.t eisernem Tragwerk, die Säulen und Stützen,
Sc: utz'de-r.Ei. HY  J.W}1de gegen Rost und Peuer. - 2. Teil: Die
gniet, ti::it',_eigern R 'I:rä  :, eiserne Dachwerke, eiserne und Beton
DaCh i11.4ec I1I,1  J1-,,-,Q!>: tJiOb.  r, austragende Bauglieder (Balkone,
Galerien,  rRer); t';i . -TIe.I ,Ren. eiserne Wäl1dc, 'sc1J2ufenstcr.anlagen. " u.
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Wärmespannungen.

Von Prof. !\-LPreuB
Erwärmung, Abkiihlung - Ausderrnu,ng, Ztl rneQ:z-.ieb,u 

die 'sHmdip;c Änderung "des Wärmezustandes und cta  d qtU ve-r
bundene ..Arbeiten" ist eine unvermeidliche un& ständig v.Qrk
Ursache der Ociügclockerung Imd damit der laugsamen umt
sicheren Zerstörung aUer Stoffe. Der Techniker muß v [suchen,.
diese Ursache und die von ihr herrührenden Spannungszuständ y
zahlenmäßIg zu fassen, und durch geschickte Anordnung und
Querschnittbemessuug der Bauteile diese auch gegen solche
Wirkungen widerstandsfähig machen. Allgemein gilt: Wärme-'
spannungen treten nur auf, wenn die der Wärmeänderung folgende
BC\\i-egung irgendwie behindert wird: feste Auflager, Reibungs
widerstände in beweg:licheu Auflagern. Einspannung und dergL
An den folgenden Beispielen soll die Wirkung von Wärme
änderungcn inbezug auf den Spannungszustand unter gewissen
vereinfachenden Voraussetzungen gezeigt werden. Es ist klar,
daß diese Voraussetzungen tatsächlich fast nie genau zutreffen.
daß die Rechnung also stets nur ein allgenälJertes Bild der wirklich
auftretenden Spannungen ergeben kann. Das ist aber schließlich
bei fast anen Festigkeitsrechnungen so, und doch haben diese
einen unbestrittenen Wert: sie lehren uns grobe l'ehler Yer
meiden und die Baustoffe wirtschaftlich verwenden.

Die folgenden Betrachtungen nehmen an, daß sich der Wärme
zustand der behandelten BauteUc von der Wärmestufe (Tempe
ratur) der Aufstellung an allmählich und stetig um t O Celsius geändert
hat, wobei die Zahlen tJ, f2. b usw. den Einzelteilen I, II, ]IJ usw
entsprechen. Außerdem: E = formänderungszahl, r = Querschnitt"
J = Traghcitsmoment, W = Widerstands moment.

I. Gleichmäßige WärmeänderltDg,
d. h. alle Teilchen des Bauteil s befinden sich zu gleicher Zeit in
gleichem Wärmezustande.
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Abb, 1 Abb, 2
Ist das rechte Auflager ,reibungslos beweglich, dann kanu sich

der Stab oder Balken vollkommen unbehindert ausdehnen oder
sa men iehen: durch Wärmeänderung k ein e S p a 11 nun gen:
Die Längenänderung beträgt.1, d=::!:lf-otol
(f. ist die Wärmedehnungszah1 fiir 1°; es ist z. B. für Eisen (J.
= 0,000011.

feste Auflager a1l beiden Seiten machen eine Längenänderung
unmöglich; Erwärmung gibt Oruckspannungen, AbkühJung Zug
spannungen. Die auf die Auflager wirkende Kraft ist

2,
narnlich so groß,

:.-' Ahb. 4 '
P = :t " . E . t . f,

daß die Längenänderullg in folge der Kraft P
Pold=ct.t l= _die infolge der \Värmeänderung -aufhebt:

Das Vorzeichen
+ gilt fiir Erwärmung und Druckspannungen,

Ahkfihlung und Zugspannungen.

3. Es ist die Spannung u= t = :!: a. E ' t.
z" B. fur Eisen und t = 10
4. , :!:". E = i: 0,000 Oll' 2150000 =:!: 24 kg'qcrn.

Ein Reibungswiderstand R der beweglichen Auflager in den
Fällen L. und 2. kann höchstens die Spannung

R
Cr = F erzeugen.

Die zur Überwindung- von R nötige Wärmeänderung ist

t=:!: "' "f
Beim Auftreten von Druckkräften sind die fälle besonders :tu

beachten, wo die Knicksicherheit in Frage kommt.-. :>1. _---9
H Ii .d1 '?'"- -1. ' Lh

]I

5.

6.

f\
I "
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Abb.6 Abb, 7

Die Längenänderung 43 des Riegels Hf ist nicht behindert
wohl aber beschränkt durch die Biegungsfestigkeit der Ständer.
Jede Änderung:!: t des Riegels erzeugt Einspannungsmomente :t M
und Schübe ::!: Ii, die genau so groß sind wie die im Riegel wirk
Same Oruck- oder Zugkraft. Aus der Bedingung, daß die Längen
änderung des Riegels so groß sein muß wie doppelte (2 Ständer!)
Durchbiegung eines Ständers:H .1') I H' h")7, ".t.I-e:r;-=2'3'E7J-;:;-
erhält man ((. E' t.[8. H =:l l 2 ba.

F; +3' -j 2
und das Einspannungsmoment9. M=:!:H'h,

Eine gleiche Änderung beider Ständer ruft keinerlei Spannungen:
hervor: der Riegel wird -einfach gehoben oder gesenkt; ungleiche
Änderungen der Stände: haben stets das Bestreben, den Riegel zu
verlängern, erzeugen also in diesem eine Zugkraft und damit in
den Ständern BiI gungsmomente. Bei gleichzeitiger Erwärmung
des RIegels ist ein spannungs!oser Zustand möglIch; er tritt ein,
wenn die Verlängerung des Riege"ls illfolge der Erwärmung genau
so groß ist, wie sie eine ungleiche Ändenmg der Ständer erzeugen
wiirde. Abkühlung des Riegels ruft stets Spannungen tn den drei
Teilen hervor. Es würde hier zu weit führen, alle dies_e Zu
stände durch formeln zu belegen. (Schlllß folgt:)

*) O.B.Z.-Baukalender 1921, Seite 91 bzw. SO.
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